
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DER STADT LAUENBURG/ELBE 
I. Nachtragshaushaltssatzung 

 
der Stadt Lauenburg/Elbe für das Haushaltsjahr 2007 

 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluß der Stadtvertretung vom 
27.Juni 2007   und mit Genehmigung  der Kommunalaufsichtsbehörde vom 17.07.2007 
folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
                                    erhöht            vermindert                       und damit der Gesamtbe- 
                                    um                 um                                  trag des Haushaltsplanes 
                                                                                                einschl. der Nachträge 
 
                                                                                                gegenüber      nunmehr fest- 
                                                                                                bisher            gesetzt auf 
 
                                   EUR                 EUR                                  EUR                           EUR                         
                           
1. im Verwaltungshaushalt 
 
    die Einnahmen           610.900                                                 12.954.700      13.565.600      
    die Ausgaben             756.800                                                 18.806.800      19.563.600
                                  5.852.100        5.998.000
                                                            
 im Vermögenshaushalt 
 
   die Einnahmen          1.164.000                                                  3.879.300        5.043.300    
   die Ausgaben            1.164.000                                                  3.879.300        5.043.300
                                                                                                                       0                      0 

 
§  2 

 
Es werden neu festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für  
      Investitionen und Investitions-                                              von bisher             660.100  
      förderungsmaßnahmen                                                         auf                       660.100  
      davon innere Darlehen                                                                                               0   
 
1.1 Kreditaufnahme für Stadtbetriebe                              von bisher              550.000 

Lauenburg – SBL-                                                             auf                     1.400.000
                                                         

                                    
2.   der Gesamtbetrag der Verpflich-                                           von bisher              155.000 
      tungsermächtigungen                                                          auf                        405.000             
                                      
3.   der Höchstbetrag der Kassenkredite                                      von bisher            7.250.000                       
                                                          auf                      7.250.000   
 
4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen         von bisher        55,64 Stellen                       
                                                                                               auf                  55,64 Stellen 
     



 
 
 

§ 3 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert: 
 
 
S t e u e r a r t                                                         gegenüber bisher        auf nunmehr 
                                                                                           v.H.                            v.H. 
 
1. Grundsteuer  

a.) für die land- und forstwirtschaftlichen  Betriebe        330 v.H.           330 v.H. 
         ( Grundsteuer A)                        
    
b.) für die Grundstücke  (Grundsteuer B)                  330 v.H.           330 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer                                                           350 v.H.            350 v.H. 
 
 

 
§ 4 

 
Keine Änderung 
 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am  17.07.2007 erteilt. 

                     
 
         
 
 
21481 Lauenburg/Elbe, den   25.07.2007 
 
 
 
 

Stadt Lauenburg/Elbe 
-Der Bürgermeister- 

 
 
                           gez. Heuer 
 

H e u e r   
Bürgermeister 

 
 
 
 



 
 
 

Die I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Lauenburg/Elbe sowie die Anlagen liegen  

entsprechend  § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung für jedermann während der Öffnungszeiten der 

Stadtverwaltung im Hause Amtsplatz 6, 21481 Lauenburg/Elbe, Zimmer 1, 1.Obergeschoss 

öffentlich aus. 

21481 Lauenburg/Elbe, den 03.August 2007 

 

   gez. Genczik – I.Stadtrat- 

 


